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Antrag zur Eréffnung eines Institutional Account fiir institutionelle Anleger

bei der Union Investment Financial Services S.A. (nachstehend UFS genannt)

Institutional

Account-Nr (von UFS auszufiillen)

Informationen zum Inhaber des Institutional Account
Name des Inhabers des Institutional Account, einschlieBlich der Bezeichnung der Rechtsform

(Gesellschafts)Sitz: Postanschrift (falls abweichend vom Gesellschaftssitz):
StraBe/ StraBe/

Haus-Nr. Haus-Nr.

PLZ PLZ

Ort Ort

Land 4 Land ™

E-Mail E-Mail

Telefon-Nr. Telefon-Nr.

Fax-Nr. Fax-Nr.

zustandige

Aufsichts-

behdrde

Inhaber des Institutional Account 7 Bitte a, b oder c ankreuzen.

Der Inhaber des Institutional Account ist
a) eine Bank/ein Kreditinstitut ein Finanzdienstleistungsinstitut eine Versicherungsgesellschaft eine Pensionskasse

eine Verwaltungsgesellschaft, die unter das Gesetz vom 17. Dezember 2010 Uber Organismen fir gemeinsame Anlagen fallt, mit Sitz in Luxemburg oder in einem
EU-Mitgliedstaat oder in einem Drittland, der/das Verpflichtungen vorschreibt, die denen in Luxemburg gleichwertig sind und deren Einhaltung einer Aufsicht unterliegt.

b) eine borsennotierte Gesellschaft, deren Wertpapiere auf einem geregelten Markt im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU iiber Markte fir Finanzinstrumente (MiFID I1) in
einem oder mehreren EU-Mitgliedstaaten zugelassen sind oder eine bérsennotierte Gesellschaft aus einem Drittland, die Offenlegungsanforderungen unterliegt, die
mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind, soweit es sich um Lander handelt, die die durch internationale Standards vorgeschriebenen Malnahmen zur Bekampfung
der Geldwdsche und der Terrorismusfinanzierung einhalten und entsprechend anwenden.

0 eine Gesellschaft, die keiner Finanzaufsicht unterliegt oder einer Finanzaufsicht eines Landes unterliegt, welches keine mit den im luxemburgischen Gesetz vom
12. November 2004 oder in der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Bekdmpfung der Geldwdsche und Terrorismusfinanzierung vorgesehenen gleichwertigen Pflichten vor-
schreibt. Bitte zusatzlich das Formular , Erganzung zum Antrag zur Depoterdffnung eines Institutional Account fir institutionelle Anleger” ausftillen. Dies ist zwingend
erforderlich!

Erklarungen des Inhabers des Institutional Account
Der Inhaber handelt im eigenen Namen fiir
eigene Rechnung (Eigenhandel)

fremde Rechnung (zum Beispiel als Intermediar [Zwischenhandler], Nominee [Sammelkonto], Sonstige[r]), und zwar fiir: 2 Bitte erliutern!

Bitte vollsténdigen Namen des tatsdchlichen wirtschaftlichen Eigentiimers angeben.

Vertretungsberechtigung

Bitte beachten Sie, dass bei Nichtausfiillen der beigefiigten Liste eine Legitimierung aller im Unterschriftenverzeichnis genannten Personen per zertifizierter oder
beglaubigter Ausweiskopie unumganglich ist.

siehe beigeflgte zertifizierte Liste der fiir dieses Institutional Account konkret handlungsberechtigten Vertreter

Die Art der Vertretungsberechtigung richtet sich nach dem Unterschriftenverzeichnis.
Der Inhaber des Institutional Account hat der UFS das Erléschen oder die Anderung einer bekannt gegebenen Vertretungsberechtigung unverziglich und aus Beweisgriinden schriftlich mitzuteilen. Diese
Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn das Erldschen oder die Anderung der Vertretungsberechtigung in ein offentliches Register eingetragen ist.

Regelungen zur Ertragsausschiittung
Wiederanlage
Auszahlung: gemaB Zahlungsinstruktionen unter Feld 6 gemaB beigefiigter Zahlungsinstruktion

, — . { nachste Seite
Union Investment Financial Services S.A., 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg



Hinweis
Bei gewünschter Auszahlung der Ertragsausschüttung sind unbedingt die entsprechenden Zahlungsinstruktionen anzugeben.

Hinweis
Alle Felder mit den Angaben zum Inhaber des Institutional Account, inkl. Rechtsform, Anschrift und zuständige Aufsichtsbehörde müssen ausgefüllt sein.
Bei abweichender Postanschrift vom Gesellschaftssitz sind die entsprechenden Felder auszufüllen. 

Hinweis
Bitte a, b oder c ankreuzen.
Bei der Auswahl „c“ bitte zusätzlich das Formular „Ergänzung zum Antrag zur Depoteröffnung eines Institutional Account für institutionelle Anleger“ ausfüllen. Dies ist zwingend erforderlich!

Hinweis
Bei der Auswahl „fremde Rechnung“ bitte näher erläutern und Name, ggf. Rechtsform angeben. Bei Zutreffen von Punkt 2 c) sind detaillierte Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer erforderlich. In diesem Fall bitte das Formular „Ergänzung zum Antrag zur Depoteröffnung eines Institutional Account für institutionelle Anleger“ entsprechend ausfüllen. 

Hinweis
Bitte die erforderlichen Unterlagen zur Vertretungsberechtigung / Vollmacht dem Depoteröffnungsantrag beifügen.
Die folgenden Dokumente sind zwingend diesem Antrag beizufügen bzw. bereitzustellen:
- zertifizierte Kopie des Unterschriftenverzeichnisses oder
- in SignatureNet hinterlegtes Unterschriftenverzeichnis (gilt nur für Schweizer Banken oder Unternehmen, die der schweizerischen Bankenaufsicht unterliegen)


Union
Investment

Zahlungsinstruktionen
Kontoinhaber*

Kreditinstitut™
International Bank Account Number (IBAN)*

Bank Identifier Code (BIC)* Referenz Wahrung*

* Pflichtfeld
siehe beigefiigte Zahlungsinstruktionen

Zustimmungen/Erklarungen

Fiir das Institutional Account der institutionellen Anleger gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen der UFS.
Der Inhaber des Institutional Account erkldrt ausdriicklich,
o eine Kopie der Allgemeinen Geschéftsbedingungen sowie den Anhang zum Datenschutz der UFS erhalten, sie gelesen und anerkannt zu haben.

@ dass er durch die Allgemeinen Geschaftsbedingungen der UFS als geeignete Gegenpartei im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU iiber Markte fiir Finanzinstrumente (MiFID 1) und in Einklang mit den
entsprechenden luxemburgischen Gesetzen eingestuft wurde.

® dass er zur Kenntnis genommen hat und damit einverstanden ist, dass die Aufnahme beziehungsweise die Fortfiihrung einer Geschéftsbeziehung mit der UFS nur bei Einstufung als geeignete
Gegenpartei moglich ist.

® dass er die KYC-Anforderungsliste ordnungsgemaB ausgefiillt und unterschrieben, zusammen mit dem Antrag zur Erdffnung eines Institutional Accounts, einreicht.
@ dass er, sofern es sich bei dem Depotinhaber um ein der Finanzaufsicht unterliegendes Unternehmen handelt, den Fragebogen zur Geldwéschebekdmpfung ausgefilllt und unterschrieben einreicht.

© dass er zur Kenntnis genommen hat, dass weitere Informationen oder Dokumente eingefordert werden kénnen, sollte sich dies im Laufe der Accountersffnung oder der kontinuierlichen Uberwachung
der Geschéftsbeziehung als erforderlich ergeben (z.B. Geschaftsbericht einschl. Lagebericht, Gesellschaftervertrag und Satzung).

 dass zugunsten der UFS Haftungseinschrankungen und -ausschlissse, einseitige Kiindigungsméglichkeiten und Gerichtsstandsklauseln bestehen. Diese sind insbesondere in den Bestimmungen 6, 8, 9,
12,13,15, 16, 17, 18, 21, 23 und 25 der Allgemeinen Geschaftsbedingungen enthalten. Der Inhaber des Institutional Account erklart ausdriicklich, diese Bestimmungen gelesen und anerkannt zu haben.

® dass er sein Widerrufsrecht gemédB Abschnitt 24 der Allgemeinen Geschaftsbedingungen anerkennt.
© mit der automatischen Speicherung und Verarbeitung unserer Anlegerdaten gemédB Abschnitt 1 der Allgemeinen Geschéftsbedingungen einverstanden zu sein.
© mit der Girosammelverwahrung gemaB Abschnitt 13 der Allgemeinen Geschéftsbedingungen einverstanden zu sein.

e dass die angelegten Gelder nicht aus Handlungen stammen, welche eine Geldwaschestraftat im Sinne des Artikels 506-1 oder Terrorismusfinanzierung gemaB Artikel 135-5 des Luxemburgischen
Strafgesetzbuches oder einer strafbaren Handlung nach Artikel 8-1 des Gesetzes vom 19. Februar 1973 iiber den Verkauf von Arzneimitteln und die Bekémpfung der Drogensucht begriinden.

@ dass er jeden seiner Anleger, wirtschaftlichen Eigentiimer und Bevollméchtigten in Einklang mit der vierten Geldwascherichtlinie (EU 2015/849) legitimiert. Kopien der Legitimationsdokumente werden
von ihm mindestens fiinf Jahre ab Beendigung der Geschaftsbeziehung aufbewahrt. Auf Anfrage wird er der UFS im gesetzlich und aufsichtsrechtlich zuldssigen Rahmen zertifizierte Kopien dieser
Dokumente zur Verfiigung stellen. Der Inhaber des Institutional Account erklért, dass er die UFS Uber jeden Verdacht hinsichtlich Geldwasche/Terrorismusfinanzierung, die in Zusammenhang mit
seinem/seinen UFS-Depot(s) stehen konnten, informieren wird.

@ dass er keine Bank-Mantelgesellschaft (,shell-bank”) ist, beziehungsweise, dass er nicht mit einer Korrespondenzbank zusammenarbeitet, die eine Bank-Mantelgesellschaft ist beziehungsweise die
es Bank-Mantelgesellschaften gestattet, ihre Konten zu nutzen.

Unterschrift(en)
/
Ort/Datum 1. Name und Unterschrift des Vertretungsberechtigten des Inhabers des Institutional Account
/
Ort/Datum 2. Name und Unterschrift des Vertretungsberechtigten des Inhabers des Institutional Account
/ X Firmenstempel der UFS
Ort/Datum 1. Unterschrift des Mitarbeiters der UFS
/ X
Ort/Datum 2. Unterschrift des Mitarbeiters der UFS
Anlagen

2 Die entsprechenden Unterlagen fiir die Depoter6ffnung sind als Anlage beizufiigen.
X Handelsregisterauszug (oder gleichwertiges Dokument)
Nachweis der Regulierung durch die zusténdige Aufsichtsbehérde
Nachweis des Borsenlistings (nur bei borsennotierten Gesellschaften)
X zertifizierte, das heiBt mit Firmenstempel versehene, durch zwei Geschaftsfiihrer unterschiebene, datierte Kopie des Unterschriftenverzeichnisses. Alternativ:
Nutzung digitaler Plattformen fir Compliance Services (z.B. SignatureNet, GlobalFundWatch). Bitte den Anbieter benennen und entsprechende Dokumentation beiftigen.
Vertretungsberechtigung (zertifizierte Liste der fiir dieses Institutional Account handlungsberechtigten Vertreter). Alternativ:
zertifizierte oder beglaubigte Ausweiskopien der fir dieses Institutional Account Handlungsberechtigten.

Zahlungsinstruktionen

Fiir die Unterzeichner des Depoteroffnungsantrages sowie die Geschaftsfihrer oder Vorstande des Unternehmens sind mindestens die folgenden Daten zu liefern:
Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland, Nationalitdt und Adresse (durch Compliance Officer bzw. Company Secretary mit Unterschrift und Firmenstempel bestatigt)

KYC-Anforderungsliste

Fragebogen zur Geldwaschebekampfung (nur erforderlich fiir Unternehmen die einer Finanzaufsicht unterliegen)

bei Zutreffen von Punkt 2 ¢): Formular , Ergénzung zum Antrag zur Depoterdffnung eines Institutional Account fiir institutionelle Anleger”
Sonstige Unterlagen, Erlduterung:

—
Drucken |


Hinweis
Die Zahlungsinstruktionen sind unbedingt anzugeben. Diese können in den entsprechenden Feldern eingegeben, oder separat beigefügt werden.

Hinweis
Bitte den Ort angeben.

Hinweis
Die folgenden Unterlagen sind für eine Depoteröffnung zwingend erforderlich:
- Handelsregisterauszug (oder gleichwertiges Dokument) – Der Auszug darf nicht älter als 3 Monate sein.
- Zertifizierte, das heißt mit Firmenstempel versehene und durch zwei Geschäftsführer unterschriebene, datierte Kopie des Unterschriftenverzeichnisses. Diese Kopie darf nicht älter als 3 Monate sein.
- Ausweiskopien

Desweiteren sind, sofern erforderlich, die folgenden Unterlagen diesem Antrag bitte beizufügen:
- Nachweis der Regulierung durch die zuständige Aufsichtsbehörde
- Nachweis des Börsenlistings (nur bei börsennotierten Gesellschaften)
- Zertifizierte Kopie der Liste, der für dieses Institutional Account konkret handlungsberechtigten Vertreter/Bevollmächtigten
- Zahlungsinstruktionen
- Bei Zutreffen von Punkt 2c) das Formular „Ergänzung zum Antrag zur Depoteröffnung eines Institutional Account für institutionelle Anleger“
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Allgemeine Geschaftsbedingungen
der Union Investment Financial Services S.A.

Die Allgemeinen Geschéftsbedingungen der Union Investment Financial Services S.A.
(nachstehend die ,UFS” genannt) gelten fiir Depots, die von institutionellen Anlegern
bei der UFS unterhalten werden (,, Institutional Accounts”).

1.

Depoteroffnung, personenbezogene Daten

Die UFS darf nur ein Union Investment Institutional Account er6ffnen, nachdem die im An-
tragsformular fir das institutionelle Depot geforderten Unterlagen, einschlieBlich des ausge-
filllten und unterzeichneten Antragsformulars, vorgelegt wurden. Die UFS eroffnet erst dann
ein Depot, wenn gleichzeitig ein Fonds angegeben wird, zu dem eine erste Transaktion geta-
tigt werden soll. Der Depotvertrag tritt jedoch erst durch schriftliche Bestatigung des Antrags
in Kraft.

Als ein PSF-Unternehmen (professionnels du secteur financier) mit Sitz in Luxemburg beachtet
die UFS die anwendbaren Datenschutzbestimmungen sowie das Berufsgeheimnis. Die UFS
verlangt nur solche Daten, die fiir die Erfiillung und ordnungsgeméBe Bearbeitung ihrer
Dienstleistungen erforderlich sind. Die UFS darf die gespeicherten Daten ihrer Anleger, deren
gesetzlichen Vertreter und anderer Beteiligter (zum Beispiel wirtschaftlich Berechtigter), soweit
diese im Rahmen der Geschéftsbeziehung tibermittelt werden (im Folgenden ,Daten”) nur
dann weiteren Dritten (ibergeben, wenn sie aufgrund zwingender Rechtsvorschriften dazu
verpflichtet ist oder wenn die Geschaftspartner hierzu ihre ausdriickliche Zustimmung erteilen.
Die Geschaftspartner kénnen bei Bedarf ihre Daten einsehen und Korrekturen veranlassen. Die
Aufbewahrungsdauer der Daten richtet sich nach den anwendbaren gesetzlichen Bestimmun-
gen. Im Rahmen der Austibung ihrer Tatigkeit tauscht die UFS Daten mit verbundenen Unter-
nehmen der Union Investment Gruppe innerhalb und auBerhalb Luxemburgs sowie mit den
jeweiligen Verwahrstellen beziehungsweise deren Beauftragten aus.

Weiterhin lagert die UFS ihre IT-Dienstleistungen an Dritte im In- und Ausland aus. Diese
Dienstleister konnen sich bei vorliegender Zustimmung der UFS weiterer Subunternehmer
bedienen. Die UFS ist bei Bedarf berechtigt die Dienstleister zu wechseln. Im Rahmen ihrer
Geschaftsbeziehung mit der UFS stimmen alle Geschaftspartner dem vorgenannten Aus-
tausch von Daten und der Auslagerung von IT-Dienstleistungen an Dritte zu.

Einstufung des Anlegers

Die UFS stuft alle ihre Anleger als geeignete Gegenparteien gemaB der Richtlinie 2014/65/EU
lber Markte fiir Finanzinstrumente (,, MiFID II") sowie gemaR den entsprechenden luxembur-
gischen Gesetzen ein.

Vollmacht

Eine Vollmacht gewahrt die Berechtigung zur Durchfiihrung aller Arten von Transaktionen in
Bezug auf das Depot und zur Vorlage von Depotbestatigungen. Bei der Erteilung einer Voll-
macht ist die UFS berechtigt, darauf zu bestehen, dass die von der UFS bereitgestellten For-
mulare verwendet werden.

Schriftliche Anweisungen, SWIFT

Die UFS darf verlangen, dass alle an sie gerichteten Anweisungen schriftlich oder — nach deren
Einrichtung — Giber SWIFT-Datentibertragung erfolgen. Von dieser Anforderung kann die UFS
Ausnahmen aufgrund besonderer Bedingungen gewahren, wobei der Anleger gegebenenfalls
im Voraus schriftlich tiber deren Inhalt unterrichtet wird. Hinsichtlich des Datums des Inkraft-
tretens derartiger besonderer Bedingungen gilt Ziffer 24 (, Anderungen der Allgemeinen Ge-
schaftsbedingungen”) entsprechend.

Pflichten des Anlegers zur Vorlage von Informationen

Die der UFS vorgelegte Liste der berechtigten Unterschriften beziehungsweise eine zertifizierte
Kopie davon gilt so lange, bis diese schriftlich widerrufen wird. Der Anleger hat der UFS unver-
ziiglich alle fiir seine Geschéftsbeziehungen bedeutsamen Angelegenheiten mitzuteilen, insbe-
sondere Anderungen seines Firmennamens und/oder seiner Firmenanschrift.

Der Anleger ist verpflichtet, die UFS unverziiglich schriftlich zu unterrichten, wenn der Anleger
oder eine beliebige Person auf der Liste der berechtigten Unterschriften beziehungsweise einer
zertifizierten Kopie davon zu einer politisch exponierten Person wird. Eine politisch exponierte
Person ist eine Person, die (i) entweder ein wichtiges offentliches Amt innehat oder (ii) ein
direktes Familienmitglied einer derartigen Person gemaf Buchstabe (i) ist oder (iii) eine Person
ist, zu der die Person gemaB Buchstabe (i) engen Kontakt hat.

Er6ffnet der Anleger ein Depot im eigenen Namen, jedoch fiir Rechnung eines Dritten, ist der
Anleger verpflichtet, die Dokumente zur Identifizierung des Dritten und die diesbeziiglichen
Transaktionen mindestens fiinf Jahre lang ab der Beendigung der Geschaftsbeziehung mit dem
Dritten aufzubewahren, ungeachtet anderer gesetzlich oder aufsichtsrechtlich vorgeschrie-
bener langerer Aufbewahrungsfristen. Auf Anfrage ist der Anleger verpflichtet, der UFS unver-
ziiglich die Unterlagen tber den Dritten (wie Unterlagen zur Identifizierung und der Uber-
prifung der Identitat sowie Informationen tiber die Transaktionen) in dem gesetzlichen zu-
|assigen Umfang auszuhéndigen.

Der Anleger unterstiitzt die UFS in jeglicher Hinsicht bei der Einhaltung der gesetzlichen und
aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Bekdmpfung der Geldwésche und der Finanzierung
des Terrorismus.

Unterlagen

Die eingereichten Unterlagen werden von der UFS auf Echtheit, Giltigkeit, Vollstandigkeit und
Geeignetheit als Identifizierung, Identitatsnachweis oder Berechtigungsnachweis gepriift und
gegebenenfalls tbersetzt. In diesem Zusammenhang haftet die UFS lediglich fiir grobfahrlas-
siges oder vorsétzliches Handeln. Inshesondere haftet die UFS nicht fiir die betriigerische Be-
nutzung einer Anlegerunterschrift durch einen Dritten, unabhéngig davon, ob eine derartige
Unterschrift echt oder gefdlscht ist. Die UFS ist nicht verpflichtet, die Unterlagen auf ihre
fortdauernde Giiltigkeit hin zu prifen. Die Riickgabe der eingereichten Unterlagen erfolgt
ohne Versicherung, auBer wenn der Anleger, der Einreicher oder der Empfénger anderslau-
tende Anweisungen erteilt hat. Die Versendung erfolgt in jedem Fall auf Gefahr des Anlegers,
des Einreichers oder des Empfangers.

Elektronische Aufzeichnungen, die die UFS von den Originalunterlagen angefertigt hat, gelten
als beweiskraftige Unterlagen, auBer wenn der Anleger deren Unrichtigkeit durch Unterlagen
oder Schriftstiicke nachweisen kann.

Auftragsbestatigungen, Depotausziige

Grundsétzlich erhalt der Anleger zu jedem ausgefiihrten Auftrag, der zu einer Veranderung des
Depotstandes fiihrt, eine Auftragsbestétigung. Dariiber hinaus erhalt der Anleger auch einen
jahrlichen Depotauszug.

Versendung der Korrespondenz

Sofern nicht anders vereinbart, versendet die UFS die gesamte Korrespondenz elektronisch, per
Fax oder per Post. Die Korrespondenz von der UFS gilt als beim Anleger eingegangen, wenn
sie an die Fax-Nummer oder die Anschrift versandt wurde, die der UFS zuletzt vom Anleger
mitgeteilt wurde. Erhalt der Anleger keine Depotauszlige, Auftragsbestatigungen oder son-
stige schriftliche Mitteilungen von der UFS, deren Eingang er erwartet, hat er die UFS unver-
ziiglich schriftlich davon zu unterrichten. Jeder Schaden aufgrund der fahrlassigen Verletzung
einer derartigen Pflicht ist vom Anleger zu tragen. Tragt die UFS durch eigenes fahrlassiges
Verhalten zu dem Schaden bei, dann richtet sich das Verhéltnis, zu dem die UFS und der
Anleger jeweils ihren Anteil an dem eingetretenen Schaden zu tragen haben, nach den
Grundsatzen des Mitverschuldens.
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Priifpflichten

Der Anleger hat die Depotausziige, Mitteilungen und sonstige Korrespondenz von der UFS
unverziiglich zu prifen, um zu gewahrleisten, dass sie vollstandig und zutreffend sind, und
Einspriiche unverziiglich elektronisch, per Fax oder per Post mitzuteilen.

Wird innerhalb eines Zeitraums von 30 Kalendertagen nach der Versendung der Depotaus-
zlige, Mitteilungen und sonstigen Korrespondenz durch die UFS kein Einspruch erhoben, dann
gelten die darin enthaltenen Angaben als vom Anleger genehmigt.

Stornierungen

Depotbuchungen, die ohne einen giiltigen Auftrag oder aufgrund eines Irrtums, technischen
Fehlers oder aus sonstigen Griinden vorgenommen wurden, konnen durch eine einfache
Stornobuchung riickgéngig gemacht werden.

. Gebiihren und Auslagen

Die UFS kann Gebiihren fiir die Verwaltung des Depots und diesbezigliche Dienstleistungen
erheben. Daraus entstehende Auslagen kdnnen dem Anleger in Rechnung gestellt werden.

Execution only

Die UFS fiihrt Anlegerauftrége auf der Grundlage ,Execution only” durch und nimmt keine
Eignungsprifungen gemdB der Richtlinie 2014/65/EU Uber Markte fir Finanzinstrumente
(,MiFID 11") sowie gem&B den entsprechenden luxemburgischen Gesetzen vor. Stellt die UFS
dem Anleger Marktkommentare, Charts oder Analysen bereit, so stellt dies keine Anlagebe-
ratung dar, sondern dient lediglich dazu, dem Anleger die Anlageentscheidung zu erleichtern.
Die UFS hat keine Kenntnis von den Anlagezielen ihres Anlegers und fihrt keine Eignungs-
prifungen gemaR der MiFID Il sowie gemaB den entsprechenden luxemburgischen Gesetzen
durch.

Sammelverwahrung
Die erworbenen oder hinterlegten Fondsanteile werden in die Sammelverwahrung tibernom-
men, was gewisse Risiken mit sich bringen kann.

Abwicklung von Kaufauftragen im Inland

Die UFS wickelt Auftrage im Inland ab, auBer wenn die nachstehenden Voraussetzungen oder
eine anderslautende Vereinbarung einen Kauf im Ausland vorsehen. Bei einer Abwicklung im
Inland gewdhrleistet die UFS den Anlegern das gesamthanderische Eigentum an dem kol-
lektiven Bestand, sofern die Fondsanteile zur Sammelverwahrung zugelassen sind. Sind die
Fondsanteile nicht zur Sammelverwahrung zugelassen, wird fir die Anleger ein Bruchteils-
eigﬁntum an der von der Fondsverwaltungsgesellschaft gehaltenen Globalurkunde bereitge-
stellt.

Abwicklung von Kaufauftrdgen im Ausland

Die UFS kauft Fondsanteile im Ausland, wenn sie Kaufauftrdge tiber auslandische Fondsan-
teile ausfiihrt oder wenn sich die zu beschaffenden Fondsanteile an einer auslandischen
Verwahrstelle befinden. Die UFS kann im Ausland gekaufte Fondsanteile im Ausland verwah-
ren lassen. Hierzu bestimmt sie eine andere in- oder auslandische Verwahrstelle. Die Ver-
wahrung von Fondsanteilen unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen und den Gegeben-
heiten der fir die Verwahrstelle zusténdigen Gerichtsbarkeit sowie den fiir die ausléndische(n)
Verwahrstelle(n) anwendbaren Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Die UFS erwirbt nach
pflichtgemaBem Ermessen bei der Wahrung der Anlegerinteressen das Eigentum beziehungs-
weise gesamthanderische Eigentum an den Fondsanteilen, Wertpapieren oder einer sonstigen
gleichwertigen Rechtsposition, die in dem Verwahrland gebréuchlich ist, und halt diese
Rechtsposition treuhanderisch fiir den Anleger. Hierzu kreditiert sie ein Wertpapierdepot fiir
den Anleger (, Wertpapierdepot-Gutschrift”), worin das auslandische Land angegeben wird,
in dem die Wertpapiere verwahrt werden (,Verwahrland”). Die UFS hat die Lieferanforde-
rungen des Anlegers in Bezug auf die ihm erteilte Wertpapierdepot-Gutschrift nur aus dem von
ihr im Ausland gehaltenen Deckungsbestand zu erfiillen. Der Deckungsbestand besteht aus
Fondsanteilen derselben Klasse, die fir den Anleger und die UFS im Verwahrland gelagert
werden. Ein Anleger, dem ein Wertpapierdepot kreditiert wurde, tragt anteilmaBig alle wirt-
schaftlichen und rechtlichen Nachteile und Verluste, die den Deckungsbestand infolge hoherer
Gewalt, Aufstanden, Krieg und Naturereignissen oder infolge von Handlungen Dritter im
Ausland, fir die die UFS nicht verantwortlich ist, oder im Zusammenhang mit Anweisungen
betreffen konnen, die von einer in- oder auslandischen oberen Behdrde erteilt wurden. Hat der
Anleger Nachteile und Verluste bei dem Deckungsbestand zu tragen, ist die UFS nicht ver-
pflichtet, ihm den Kaufpreis bis zu dem Schadensbetrag zu erstatten. In allen Fallen, in denen
die UFS die Dienste von Dritten zur Erbringung von Dienstleistungen fiir die Anleger heran-
zieht, verpflichtet sie sich, alle geeigneten MaBnahmen zu treffen, um in derartigen Fallen die
Interessen der Anleger zu wahren.

Angaben zur Verwabhrstelle

Auslandische Fondsanteile, die im Ausland ge- oder verkauft werden beziehungsweise die
ein Anleger der UFS zur Verwahrung im In- oder Ausland iiberlasst, unterliegen generell einer
auslandischen Rechtsordnung. Die Rechte und Pflichten der UFS beziehungsweise des An-
legern richten sich demnach auch nach der betreffenden auslandischen Rechtsordnung.

Haftung

Bei Fehlleitung, Ubermittlungsfehlern, Verzégerungen oder sonstigen Beeintréchtigungen, die
sich aufgrund unrichtiger oder unvollstandiger Angaben durch den Anleger oder daraus
ergeben, dass der Anleger nicht die Angaben macht, zu denen er verpflichtet ist, haftet die
UFS nur fiir grobe Fahrlassigkeit. Die Dauer der Ubermittlungszeit wirkt sich nicht zum Nach-
teil der UFS aus. Die UFS haftet nicht fiir Schaden, die sich aus Funktionsstorungen oder aus
der teilweisen oder volligen Aussetzung ihrer Geschaftstatigkeiten beziehungsweise der Ge-
schaftstatigkeiten ihrer Korrespondenten im In- oder Ausland infolge hoherer Gewalt oder
sonstiger auBergewohnlicher Ereignisse wie Streik, Aufstand, Krieg, Brand und Naturkata-
strophen ergeben. Dartiber hinaus haftet die UFS nicht fir Schaden aufgrund von Straftaten
gegen die UFS, einer Unterbrechung der Telefonverbindung oder von &hnlichen Ereignissen.

Information und Beratung

Stellt die UFS im Rahmen ihrer Geschaftstétigkeit dem Anleger Informationen zur Verfiigung,
so geschieht dies nach bestem Wissen. Die bereitgestellte Information dient ausschlieBlich
Informationszwecken. Der Anleger verpflichtet sich, diese Informationen personlich zu prifen.
Die UFS haftet nur fiir grobfahrlassiges oder vorsatzliches Handeln.

Zeichnungen und Riicknahmen, Abwicklungsmodalitdten
In Bezug auf Zeichnungen und Riicknahmen gelten neben diesen Allgemeinen Geschaftsbe-
dingungen auch die von der UFS separat bereitgestellten Abwicklungsmodalitaten.

Die UFS ist berechtigt, die fiir die Ausfiihrung eines Auftrags erforderlichen Devisentrans-
aktionen durchzufiihren.

Generell fiihrt die UFS Auftrage Uber die Investmentfonds-Gesellschaft aus, die den betref-
fenden Fonds verwaltet. Allerdings kann die UFS auch auf eigene Rechnung Auftrage fiir den
Kauf beziehungsweise Verkauf von Anteilen ausfihren.

Ablauf beziehungsweise Liquidation von Fonds

Bei Ablauf oder der Liquidation eines Fonds ist die UFS mangels einer genauen Anweisung des
Anlegers berechtigt, die Erldse aus dem Ablauf beziehungsweise der Liquidation gemaB den
vom Anleger erhaltenen feststehenden Anweisungen auszuzahlen.
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22.

23.

Hinterlegung und Einlieferung

Der Transaktionswert hinterlegter Anteilsscheine, gegebenenfalls zusammen mit Zinsscheinen,
wird dem Anlegerdepot gutgeschrieben. Anteile und Anteilsbruchteile werden in Sammelver-
wahrung verwahrt. Die Hinterlegung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Anlegers.

Mdchte der Anleger die Anteile auf ein anderes Depot tibertragen lassen, hat er einen entspre-
chenden Auftrag an die UFS zu richten; der Auftrag wird dann auf Rechnung und Gefahr des
Anlegers ausgefihrt.

Gewinnausschiittung
Ausgeschiittete Gewinne werden automatisch in Anteile des ausschiittenden Fonds reinve-
stiert, auBer wenn die Anweisung erteilt wurde, die Gewinne dem Anleger in bar auszuzahlen.

Kiindigung der Geschaftsbeziehung
Der Anleger oder die UFS konnen die Geschaftsbeziehung jederzeit einseitig per Einschreiben
kiindigen, ohne dass es einer Angabe von Griinden bedarf.

Kann die Fortfiihrung der Geschéftsbeziehung mit dem Anleger beziehungsweise dessen
Transaktionen — nach Auffassung der UFS — zu einem Haftungsanspruch gegen die UFS fiihren
oder scheint sie Rechtsvorschriften, Verwaltungs- oder aufsichtsrechtliche Bestimmungen zu
verletzen, oder erfillt der Anleger nicht seine Verpflichtung zum gutgléubigen Handeln, kann
die UFS die Geschaftsbeziehung mit dem Anleger mit sofortiger Wirkung und fristlos kiindigen.

Die UFS ist berechtigt, das Depot zu schlieBen, wenn es Uber einen Zeitraum von mehr als
sechs Monaten ein Nullsaldo oder lediglich einen unbedeutenden Bestandsposten aufweist.
Ferner ist die UFS zur SchlieBung des Depots berechtigt, wenn der Anleger in Konkurs oder in
Liquidation geht.

24.

25.

Liegen bei einer Kiindigung der Geschaftsbeziehung keine Anweisungen des Anlegers in
Bezug auf die auf dem Depot verbleibenden Anteile vor, ist die UFS berechtigt, die Anteile zu
verkaufen und die daraus resultierenden Erlése dem Anleger zur Verfiigung zu stellen.

Anderungen der Allgemeinen Geschaftsbedingungen

Die UFS kann die vorliegenden Geschaftsbedingungen jederzeit andemn. Derartige Anderungen
werden dem Anleger schriftlich mitgeteilt. Erhebt der Anleger innerhalb von 30 Tagen nach
der Versendung der schriftlichen Anderungsmitteilung nicht unverziiglich Einspruch, dann
gelten die gednderten Geschéftsbedingungen als genehmigt. Die Frist gilt als gewahrt, wenn
ein Einspruch innerhalb von 30 Tagen nach der Mitteilung versandt wird. Andernfalls benutzt
die UFS die iiberarbeitete Fassung der Allgemeinen Geschaftsbedingungen als Grundlage fiir
die gesamte derzeitige und kiinftige Geschaftsbeziehung.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand

Die Geschaftsheziehung der UFS mit ihren Anlegern richtet sich nach dem Recht des GroB-
herzogtums Luxemburg. Fiir alle hieraus entstehenden Rechtsstreitigkeiten sind die Gerichte
der Stadt Luxemburg, GroBherzogtum Luxemburg, nicht ausschlieBlich zustandig.

Anmerkungen

Bankenaufsichtshehorde
CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg



Informationsmaterial sowie aktuelle Verkaufsprospekte,
Halbjahres- und Jahresberichte erhalten Sie kostenlos
in Schrift- und Dateiform bei der

Union Investment Financial Services S.A.,

308, route d'Esch,

L-1471 Luxembourg

Dieses Formular wurde mit groBer Sorgfalt entworfen
und hergestellt, dennoch wird die Haftung auf grobes
Verschulden beschrankt. Anderungen vorbehalten.

Stand: April 2019
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